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Antrag nach deni Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
Kontrolle der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln [191763]
Ihre E-Mail vom 30. Juni 2020 über www.fragdenstaat.de

Sehr geehrter Herr Gerhard,

mit o.g. E-Mail stellen Sie einen Antrag nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz
(IFG) und bitten um Informationen wann und wo es seit dem 28.06.2020 zu Kontrollen der
Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln kam und wie viele Ordnungswidrigkeits-
verfahren dadurch eingeleitet wurden.

Ihr Antrag wurde zur Bearbeitung an mich weitergeleitet.

Auf Ihren Antrag ergeht folgender

Ihren Antrag lehneich ab.

Begründung:

Bescheid:

Eine systematische Erfassung von Kontrollmaßnahmenhinsichtlich der Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nasen Bedeckungin den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Örtlichkeit und

\

Zeitpunkterfolgt nicht. Für die Bearbeitung etwaiger Bußgeldverfahren nach der SARS-
CoV-2-Infektionsschutzverordnung sind die jeweiligen Bezirksämter zuständig. .
Es wird Ihnen anheimgestellt, Ihre Anfrage entsprechend an die Bezirksämter zu richten.

Varkehrsverbindungen:
53,585,57,59,1U2,U5,U8,
RE t, RE2, RE 7, RB 14 „Alexanderplatz"
Tram M4, MS, M6 „U-Bhf. Alexanderplatz"
Tram M8 „Mallstr./Otto-Braun-Ste."
Tram M2, M8 „Mollstr/PrenzlauerAlleo“

Bus 200, 240 „Molistr./Otto-Braun-Str.*
Bus TÄL, 200, 240 „Mollstr./Prenzlauer Allee"
Bus 148 „U-Bhf. Alexanderplatz”
Bus 100, 200 "Memhardstr,"
Bus TXL, 100 „S + U-Bhf. Alexanderplatz“

Zahlungenbitte nur bargeldios an:
Landeshaupikasse Berlin, 10179 Berlin
Postbank Berlin
Kontonummer137108.
Bankteitzahl 100 100 10
IBAN: DE12100100100000137106
BIC: PBNKDEFF100

  



Rechtsbehelfsbeiehrung
Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Erist innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabedieses Bescheidesschriftlich oder zur Niederschrift beim Polizeipräsidenten
in Berlin, Justiziariat, Keibelstraße 36, 10178 Berlin, zu erheben. Es wird darauf hingewie-
sen, dass beischriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann ge-
wahrt ist,wenn der Widerspruchinnerhalb der Frist eingegangenist.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

 


